
AC/TK 1x 01 51E Vergütungsvereinbarung PG 51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung 
von Beschwerden zum Rahmenvertrag gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über die Versorgung der Versicherten der AOK Baden-
Württemberg mit Rehabilitationshilfsmitteln

Vertragspartnergruppenschlüssel AC/TK 

Sanitätshäuser: 15 01 51E 
Sonstige Vertragspartner: 19 01 51E

Vergütungsvereinbarung 

PG 51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und 
zur Linderung von Beschwerden 

§ 1 Gegenstand der Vergütungsvereinbarung

(1) Diese Vereinbarung regelt die produktgruppenspezifischen Besonderheiten und die Vergütung
der Versorgung mit Hilfsmitteln der Produktgruppe PG 51 Pflegehilfsmittel zur
Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden entsprechend der Tabelle
„Vergütungsvereinbarung“.

(2) Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten die Regelungen des
Rahmenvertrages in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2 Besondere Ausführungen

(1) Zum Umfang der Leistungserbringung im Rahmen des Wiedereinsatzes gehören neben den
vertraglichen Regelungen insbesondere:

a. Kleinreparaturen wie bspw. das Befestigen loser Teile, der Ersatz fehlender oder der
Austausch defekter Kleinteile.

b. die Abgabe des vom HLC zusammen mit dem Hilfsmittel bereitgestellten Zubehörs.

(2) Bei Instandhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen verzichtet die AOK Baden-Württemberg
auf die Vorlage einer vertragsärztlichen Verordnung (vgl. § 6 Abs. 2 des Rahmenvertrages).

§ 3 Inkrafttreten, Dauer, Beendigung und Kündigung

(1) Diese Vergütungsvereinbarung tritt am 01.06.2023 in Kraft und löst alle bisherigen Regelungen
nach § 127 SGB V für die in dieser Vergütungsvereinbarung enthaltenen Versorgungsbereiche
ab. Maßgeblich für die Anwendung der Vergütungsvereinbarung ist das Verordnungsdatum; bei
Verordnungsverzicht der Tag der Abgabe.

(2) Diese Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende, frühestens
zum 31.05.2026 schriftlich gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt.
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AC/TK 1x 01 51E Anhang: Vergütungsvereinbarung PG 51
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51.40.01. Produkte zur Hygiene im Bett

51.40.01.0 Bettpfannen Kunststoff aus Kunststoff 00 11,00 EUR 11,31 EUR 11,62 EUR V N-WE Nein

51.40.01.1 Urinflaschen 00 6,90 EUR 7,09 EUR 7,29 EUR V N-WE Nein

51.40.01.2 Urinschiffchen 00 20,00 EUR 20,56 EUR 21,14 EUR V N-WE Nein

51.40.01.3 Urinflaschenhalter 00 11,50 EUR 11,82 EUR 12,15 EUR V N-WE Nein

51.45.01. Waschsysteme

51.45.01.0 Kopfwaschsysteme aus Kunststoff, aufblasbar 00 46,00 EUR 47,29 EUR 48,61 EUR V N-WE Nein

51.45.01.0 Kopfwaschsysteme aus Kunststoff, fest 00 78,00 EUR 80,18 EUR 82,43 EUR V N-WE Nein

51.45.01.1 Ganzkörperwaschsysteme (Wiedereinsatz) 02 150,00 EUR 154,20 EUR 158,52 EUR V WE eLA

51.45.01.1 Ganzkörperwaschsysteme (Neukauf) 00 eKVA 10% V WE Ja

51.45.02. Lagerungsrollen

51.45.02.0 Lagerungsrollen 00 eKVA 10% V N-WE Ja

51.45.02.1 Lagerungshalbrollen 00 eKVA 10% V N-WE Ja

51.99.99. Abrechnungspositionen

51.99.99.3001 Reparaturen an Ganzkörperwaschsystemen abzüglich Rabatt auf Ersatzteile 01 eKVA 10% V WE Ja

51.99.99.4001 Wartungen an Ganzkörperwaschsystemen 14 eKVA V WE Ja

51.00.99. Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Pflegehilfsmitteln zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden

51.00.99.1000 Hausbesuchspauschale Hausbesuchspauschale im ambulanten Bereich, bei krankheitsbedingter 

Immobilität, einmalig je Reparaturfall abrechenbar. Nicht abrechnungsfähig bei 

Besuch in stationären  Einrichtungen im Sinne des SGB V und SGB XI, Behinderten-

Einrichtung/-Schule.

Kann nur in Verbindung mit 51.45.01.1 angesetzt werden. 

01 36,00 EUR 38,00 EUR 40,00 EUR V WE Ja

51.00.99.3000 Arbeitsminute nur in Verbindung mit Instandhaltungs- und/oder Instandsetzungsmaßnahmen 

sowie Reha-Sonderbau

01 0,96 EUR 1,00 EUR 1,02 EUR V WE Ja

Fußnoten

 *) Schlüssel Kennzeichen für Hilfsmittel 

(VA): 

**) MwSt-Satz:

***) Versorgungsform:

****) Genehmigung: Hinweise zum Genehmigungs-/Abrechnungsverfahren (vgl. §§ 6, 8 Abs. 7, 9a-d, 12 sowie Anlage 2 des Rahmenvertrags)

- eLA = elektronische Lageranfrage per eKVA (vgl. Anlage 2 des Rahmenvertrags)

- Ja = genehigungspflichtig

- Ja (Rp) = genehmigungspflichtig, auf dem Reparaturbedarfsprotokoll angegebene Positionen gelten als genehmigt (vgl. § 9d des Rahmenvertrags)

- Ja (eLA) = genehmigungspflichtig, elektronische Lageranfrage mit Vermerk "nicht im Bestand vorhanden" gilt als Genehmigung

- Nein = genehmigungsfrei

00 - Neukauf

02 - Wiedereinsatz

01 - Reparatur (Instandsetzung)

14 - Wartung (Instandhaltungsmaßnahme)

e = ermäßigt / V = voll (Angabe informativ; es gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen)

Hinweise zur Versorgungsform: 

- WE = Wiedereinsatz über HLC

- N-WE = OHNE WIEDEREINSATZ

- Pauschale = Abgabe im Rahmen einer Versorgungspauschale
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